Der Erzbischof von Bamberg

Inkraftsetzung von Beschlüssen der Bayer. Regional-KODA
I. Ausführungsbestimmung zu § 9 Regional-KODA-Ordnung


1. Die Vertreter der Mitarbeiter in der Bayer. Regional-KODA sind auf Antrag bis zu 25% (zu einem Viertel) der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters freizustellen.

2. Die Vertreter der Mitarbeiter in der Bayer. Regional-KODA im Vorbereitungsausschuss sind auf Antrag bis zu 50% (zur Hälfte)  der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentli​chen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters freizustellen

3. Der Vertreter der Mitarbeiter in der Bayer. Regional-KODA als Vorsitzender bzw. stellv. Vorsitzender ist auf Antrag bis zu 66% (zu zwei Drittel) der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters freizustellen. 

4. Diese Regelung gilt ab 1. 9. 1995.
II. Dienstordnung für pädagogische Fach- und Zweitkräfte an Kindergärten in den Kath. Tagesstätten für Kinder der bayerischen (Erz-)Diözesen (Diese Dienstordnung gilt auch für männliche Mitarbeiter in Kindertagesstätten)

Präambel

Die Katholischen Tagesstätten für Kinder der bayerischen (Erz-) Diözesen ergänzen und unterstützen Familien bzw. Erziehungs​berechtigte in ihrer Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauf​gabe. Damit erfüllen sie einen von Kirche, Staat und Gesellschaft anerkannten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. Sie erhalten ihre Eigenprägung durch das im kath. Glauben grün​dende Welt- und Menschenbild.
Die Mitarbeiterinnen sind deshalb aufgefordert, durch ihre eigene christliche Grundhaltung die auf diesem Weltbild aufbauende Erziehung im konkreten Handeln zu verdeutlichen. Die Kath. Ta​gesstätten für Kinder in den bayerischen (Erz-)Diözesen sind Teil der Gemeindepastoral und müssen somit in die kirchliche Ge​meindearbeit einbezogen werden.
Die pädagogische und die religiöse Arbeit im Kath. Kindergarten verantwortet laut Bayer. Kindergartengesetz der Träger. Die durch das Bayerische Kindergartengesetz und die ergänzenden Bestimmungen festgelegten Anforderungen an die Erziehungs- und Bildungsziele sind zu beachten. In der täglichen Erziehungs​arbeit wird diese Verantwortung an die Leiterin bzw. an die Gruppenleiterin delegiert.

§ 1 Grundlagen des Beschäftigungsverhältnisses

Die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse" ist Bestandteil des Arbeitsvertrages. Für das Dienstverhältnis gelten die unter Mitwirkung der Kom​mission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsrechts (Regional-KODA) für die (Erz-)Diözesen in Kraft gesetzten Regelungen.

§2 Aufgaben der Leiterin
(1) Die Leiterin hat die Aufgabe, im Zusammenwirken mit dem Träger unter Beachtung der Vorgaben des Trägers sowie in Zu​sammenarbeit mit der ständig bestellten stellvertretenden Leite​rin und den pädagogischen Mitarbeiterinnen eine den Verhältnis​sen angepasste Konzeption der Erziehungs-, Bildungs- und Be​treuungsarbeit zu erstellen und fortzuschreiben. Sie orientiert sich dabei an der Situation ihrer Einrichtung. Für die Planung und Durchführung der gesamten Arbeit im Kath. Kindergarten ist sie dem Träger verantwortlich; die ständig bestellte stellver​tretende Leiterin ist zu informieren.

Die Leiterin hat an regelmäßigen Leiterinnenkonferenzen bzw. Dienstgesprächen teilzunehmen, zu denen der Träger sie ver​pflichtet.

(2) Die Leiterin hat insbesondere folgende Leitungsaufgaben:


1. Mitarbeiterführung

In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Leiterin weisungs- und delegationsberechtigt zur:

a. Koordination der pädagogischen Arbeit und religiösen Er​ziehung durch alle Mitarbeiterinnen,
b. Leitung der regelmäßigen Teambesprechung (z. B. Bespre​chung der Schwerpunkte der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit, Planung von gemeinsamen Aktionen...),
c. fachlichen Beratung der Mitarbeiterinnen; Einführung von neuem Personal,
d. Information der Mitarbeiterinnen über Fort- und Weiter​bildungsmöglichkeiten,
e. Informationspflicht, insbesondere Weitergabe von Rundschreiben, Zeitschriften,
f. Verantwortung für die Praktikantenanleitung,
g. Organisation der hauswirtschaftlichen Dienste.
2. Betriebsführung

a. Ausübung des Hausrechts,
b. Führung der Aufnahmegespräche mit den Eltern. Die Ent​scheidung über die   Aufnahme des Kindes trifft die Leiterin im Einvernehmen mit dem Träger im Rahmen der festge​legten Aufnahmekriterien,
c. Aufstellung eines Dienstplanes für alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung jährlich zu Beginn des Kindergartenjahres in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und in Ab​sprache mit dem Träger,
d. Regelung der Vertretung in Absprache mit dem Träger, insbesondere bei Arbeitsunfähigkeit, Urlaub und Fortbildung und bei Zeitausgleich für Mehrarbeit,
e. Abfassung der Jahresmeldung und  des Jahresberichtes gem. Art. 16, Nr. 5 und 6 Bayer. Kindergartengesetz, 
f. Mitarbeiter bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, 
g. Zweckentsprechende Verwendung und Abrechnung  der vom Träger zur Verfügung gestellten Gelder,
h. Mitverantwortung für die gesamte Einrichtung, insbeson​dere im Hinblick auf Sicherheit, Ordnung, Instandhaltung und Hygiene,
i. Abfassung von Unfallanzeigen an:

aa. Staatliche Ausführungsbehörde für Unfallversiche​rung, gesetzliche Unfallversicherung,
bb. Dienststelle für Diözesanhaftpflicht- und Unfallversi​cherung beim Bischöfl. Ordinariat.
3. Zusammenarbeit 


a. Mit dem Träger

aa. Absprache der Grundlagen der Erziehungs-, der Bil-
dungs- und der Betreuungsarbeit, auch im Hinblick auf die 
Einbeziehung in das pfarrliche Leben,
bb. Abgabe von Stellungnahmen gegenüber dem Träger, insbesondere zu Kindergartenplatzbedarf, Baumaß​nahmen, Ausstattung, Öffnungs- und Schließzeiten,
cc. Gegenseitige Information bei Personalfragen und ar​beitsrechtlichen Fragen,
dd. rechtzeitige Information über Veränderungen in den Gruppen, Ausflüge und andere Aktionen,
ee. Meldung von Schäden und Mängeln an Inventar, Ge​bäude und Grundstück, besonders auch im Bereich des Spielplatzes sowie Information über erforderliche In​standhaltungsarbeiten; bei Gefahr im Verzug ist die Leiterin verpflichtet, eine erforderliche Sofortmaß​nahme zur Vermeidung von Gefährdungen einzuleiten und mit dem Träger Absprache zur umgehenden Scha​densbehebung zu treffen,
ff. Meldung von Unfällen und Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeiterinnen an den Träger.

b. mit Erziehungsberechtigten und Beirat




aa. Vorstellung und Begründung der Arbeit der Einrich​tung,
bb. Schaffung von Angeboten entsprechend der Situation des Kindergartens

cc. Information der Erziehungsberechtigten über Vor​kommnisse im Zusammenhang mit ihren Kindern,
dd. Hinweise auf Beratungs- und Hilfsangebote in beson​deren Erziehungssituationen,
ee. Beachtung des Informations- und Anhörungsrechtes des Beirates (Art. 12 des Bayer. Kindergartengesetzes)
ff. Teilnahme an Beiratssitzungen
c. mit Behörden und anderen Institutionen auf Anweisung des Trägers unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

aa. Aufsichtsbehörden,

bb. Gesundheitsamt (z. B. Meldung übertragbarer Krank​heiten nach § l bis 5 des Bundesseuchengesetzes und von Behinderungen nach § 124 Bundessozialhilfege-setz),

d. mit dem Diözesancaritasverband/Fachberatung Referat Kindertagesstätten im Rahmen der kirchlichen Fachbera​tung und Fortbildung 


e. mit anderen Institutionen nach Absprache mit dem Träger


aa. Kindergartenausschüsse,
bb. Beratungsstellen (z. B. Erziehungs-, Suchtberatungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen),
cc. Grundschulen des Einzugsbereiches,
dd. andere Einrichtungen im Einzugsbereich (z. B. Früh​fördereinrichtungen, heilpädagogische Tagesstätten, schulvorbereitende Einrichtungen für Behinderte, Schulkindergärten, Sonderschulen).
§ 3 Stellvertretende Leiterin 

Die vom Träger ausdrücklich ernannte ständig stellvertretende Leiterin hat die Aufgaben und Tätigkeiten aus dem Bereich des § 2, die ihr vom Träger in Absprache mit der Leiterin übertragen werden, wahrzunehmen.

Bei Abwesenheit der Kindergartenleiterin hat die stellvertretende Leiterin die Leitungsaufgaben entsprechend der Stellenbeschreibung und des erarbeiteten Konzeptes kontinuierlich wei​terzuführen. Gegenüber der Leiterin besteht eine Informations​pflicht.

§ 4 Aufgaben der Gruppenleiterin

(1) Die Gruppenleiterinnen sind der Leitung oder der von ihr beauftragten Stellvertreterin und dem Träger gegenüber für die pädagogische Arbeit und religiöse Erziehung und organisatorische Arbeit in der Gruppe verantwortlich.
Die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Arbeit müssen der Konzeption der Einrichtung entsprechen.


(2) Zu den Aufgaben der Gruppenleiterin gehört insbesondere:


a. Koordination der pädagogischen und organisatorischen Arbeiten mit der pädagogischen Zweitkraft der Gruppe,
b. Regelmäßige Gespräche mit den Erziehungsberechtigten,
c. Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen für Erziehungsberechtigte,
d. Teilnahme an den Sitzungen des Beirates, soweit vom Träger angeordnet,
e. Verantwortliche Verwendung und Abrechnung der zur Verfügung gestellten Gelder,
f. Führung der Anwesenheitslisten der Kinder,
g. Verantwortliche Anleitung von Praktikantinnen nach Delegation durch die Leiterin,

h. Kontakte zu Beratungsstellen und zu den Schulen in Absprache mit der Leiterin,
i. Information der Leiterin über gruppeninterne Vorgänge.

§  5 Aufgaben der pädagogischen Zweitkraft

(1) Die pädagogische Zweitkraft trägt unter Anleitung der Gruppenleiterin Mitverantwortung für die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

Die Aufgaben bestehen insbesondere in:

a. Beteiligung an der Planung, Durchführung und Nachberei​tung der pädagogischen Arbeit und religiösen Erziehung im Rahmen der Verfügungszeit,
b. aushilfsweiser Vertretung einer Gruppenleiterin (§ 7 der 3. DVBayKiG),
c. Ausführung pflegerischer und hauswirtschaftlicher Arbeiten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Pflege und der Er​ziehung der Kinder stehen,
d. Mitwirkung an Veranstaltungen für Erziehungsberechtigte auf Anordnung des Trägers.
§ 6 Besondere Dienstpflichten

Die Mitarbeiterinnen haben insbesondere darauf zu achten, dass 

a. Kinder alters- und entwicklungsgemäß beaufsichtigt werden,

b. Kinder nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsbe​rechtigten die Einrichtung allein verlassen dürfen,
c. für die Teilnahme an Ausflügen und Veranstaltungen (z. B. Besuche in Museen, Tiergärten . . .) die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt und genügend Betreuungspersonen anwesend sind,
d. betriebsfremde Personen nur zu vereinbarten Zeiten die Ein​richtung betreten,
e. sie nur in Absprache  mit  der  Leitung  bzw. dem Träger während der Dienstzeit vom  Kath. Kindergarten abwesend sein können.
§ 7 Regelung der Arbeitszeit, Verfügungszeit, Mehrarbeit und Fortbildung

(1) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von derzeit 38,5 Stunden (= 100% einer Vollzeitbeschäftigung) verteilt auf fünf Arbeitstage umfasst neben der Arbeit mit den Kindern (pädagogische Gruppenarbeit) auch die Verfügungszeit.


(2) 
a) Unter Verfügungszeit für das pädagogische Fachpersonal fallen insbesondere die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Gruppenarbeit, Einkauf von Material, El​ternarbeit (auch Elternsprechstunden), Dienstbespre​chungen, Vorbereitungen von Kindergartenfesten. Die Verfügungszeit ist in der Einrichtung abzuleisten.

b) Den Gruppenleiterinnen ist Verfügungszeit zu gewähren, wobei in der Regel ein Maß von sieben Wochenstunden nicht unterschritten werden sollte. Die zeitliche Lage der Verfügungszeit ist unter Berücksichtigung der betriebli​chen Möglichkeiten festzulegen. Teilzeitbeschäftigten Gruppenleiterinnen ist die Verfügungszeit anteilig zu ge​währen. Für die Leitung eines eingruppigen Kindergartens erhält die Kindergartenleiterin zusätzlich in der Regel zwei Wochenstunden Verfügungszeit für Leitungsaufga​ben. Für die Leitung eines mehrgruppigen Kindergartens erhält die Kindergartenleiterin zusätzlich in der Regel drei Wochenstunden Verfügungszeit für Leitungsaufgaben.



c) 
Den pädagogischen Zweitkräften ist die für die Vor- und Nachbereitung und sonstigen Dienstpflichten unumgängliche Verfügungszeit zu gewähren.

(3) Mehrarbeit ist vorzugsweise in besuchsarmen Zeiten auszu​gleichen und mit der Leitung und mit dem Träger abzusprechen. Eine Ansammlung von Überstunden zum Zwecke der Ausdeh​nung der Schließungszeiten ist nicht zulässig. Vom Träger ange​ordnete Überstunden sind auf dringende Fälle zu beschränken und möglichst zeitnah abzubauen.

(4)  
a) Die Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, sich beruflich fort​zubilden. An Fortbildungsmaßnahmen, zu denen sie vom Träger verpflichtet werden, haben sie teilzunehmen. Die Kosten trägt der Dienstgeber.
b) Die Mitarbeiterinnen erhalten, wenn sie im Einverständ​nis mit dem Dienstgeber freiwillig an einer fachlichen Ver​anstaltung teilnehmen, Dienstbefreiung bis zu fünf Ar​beitstage im Kalenderjahr. 50% der Kosten sowie die Fahrtkosten entsprechend der diözesanen Regelungen werden vom Dienstgeber erstattet. 


c) Bei Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen wird kein Zeitausgleich gewährt.

d) Besinnungstage  und  Exerzitien, die im Interesse des Dienstgebers angeboten werden, werden nicht auf die frei​willige Fortbildung angerechnet.

e) Die Teilnahme an Arbeitskreisen und Arbeitskonferenzen des Diözesancaritasverbandes, zu denen die Mitarbeite​rinnen vom Träger entsandt werden, stehen dem Dienst gleich.
§ 8 Inkrafttreten
Diese Dienstordnung tritt zum 1. November 1995 in Kraft. Gleichzeitig treten andere in den bayer. (Erz-)Diözesen geltende Dienstordnungen für pädagogische Fach- und Hilfskräfte an Kindergärten in den Kath. Tagesstätten für Kinder außer Kraft.
Bamberg, 10. Oktober 1995
+ Karl
Erzbischof von Bamberg
